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Vor dem 01.12.2015 war die Beteiligung 
von Jugendlichen in Baden-Württem-
berg eine freiwillige Angelegenheit der 
Gemeinden. Mit den Änderungen vom 
01.12.2015 können Jugendliche eine 
eigene Jugendvertretung einfordern. 
Hierzu reicht das Einreichen einer von 
der Gemeindegröße abhängigen Anzahl 
von Unterschriften. 

Ausdrücklich regelt die Gemeinde-
ordnung nun auch, dass der Jugend-
vertretung ein „angemessenes Budget“ 
zur Verfügung zu stellen ist und dass 
„ein Rederecht, ein Anhörungsrecht und 
ein Antragsrecht“ der Jugendvertretung 
im Gemeinderat über die Geschäfts
ordnung  vorzusehen sind.

§ 41 A: BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN
Der Gesetzestext im Wortlaut

(1) Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, 
die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Dafür sind von der 
Gemeinde geeignete Beteiligungsverfahren zu entwickeln. Insbesondere kann die Ge-
meinde einen Jugendgemeinderat oder eine andere Jugend vertretung einrichten. Die 
Mitglieder der Jugendvertretung sind ehrenamtlich tätig. 

(2) Jugendliche können die Einrichtung einer Jugendvertretung beantragen.  
Der Antrag muss 

 – in Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern von 20, 
 – in Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnern von 50, 
 – in Gemeinden mit bis zu 200.000 Einwohnern von 150, 
 – in Gemeinden mit über 200.000 Einwohnern von 250 

in der Gemeinde wohnenden Jugend lichen unterzeichnet sein. Der Gemeinderat hat 
innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags über die Einrichtung der Jugend-
vertretung zu entscheiden; er hat hierbei Vertreter der Jugendlichen zu hören. 

(3) In der Geschäftsordnung ist die Beteiligung von Mitgliedern der Jugendvertretung 
an den Sitzungen des Gemeinderats in Jugendangelegenheiten zu regeln; insbesondere 
sind ein Rederecht, ein Anhörungsrecht und ein Antragsrecht vorzusehen. 

(4) Der Jugendvertretung sind angemessene finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Über den Umfang entscheidet der Gemeinderat im Rahmen des Haushaltsplans. Über 
die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.



WAS HEISST DAS JETZT GENAU?
 Die Gemeinde soll Kinder und muss  

 Jugendliche (...) in angemessener  
 Weise beteiligen.

Dies gilt zunächst für anstehende kon-
krete Entscheidungen, die die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen berühren. 
Nicht abgeleitet werden kann hieraus die 
Verpflichtung, einen Jugendgemeinderat 
oder eine andere auf Dauer angelegte 
Jugendvertretung einzurichten. Auch eine 
einmalige, auf die zu entscheidende Frage 
reduzierte Form der Beteiligung ist mög-
lich. Die Einrichtung einer auf Dauer an-
gelegten Form der Beteiligung ergibt sich 
erst aus dem Recht der Jugendlichen, 
eine solche Einrichtung zu beantragen. 

WER DARF MITMACHEN UND  
WIE BEANTRAGE  ICH?

 Der Antrag muss von (...) in der   
 Gemeinde wohnenden Jugendlichen  
 unterzeichnet sein.

Das sind auch alle nicht-deutschen 
Jugendlichen! Anders als bei Kommunal-
wahlen können auch Jugendliche aus 
Nicht-EU-Ländern unterschreiben, 
wählen , sich wählen lassen oder sich 
sonstwie einbringen. Das gilt z.B. auch für 
geflüchtete Jugendliche. 

Zudem darf davon ausgegangen werden, 
dass für das Sammeln und Abgeben der 
Unterschriften, anders als bei Bürgerent-
scheiden, keine komplizierten formel-
len Hürden zu nehmen sind: der Form 
genügen sollte ein Blatt Papier, welches 
das Anliegen klar benennt, die genann-
te Mindest zahl an Unterschriften (mit 
Namen, Vornamen und Adressen) enthält, 
eine Kontaktperson für Rückfragen angibt 
und bei der Gemeinde, z.B. dem*der 
Jugendreferent*in, eingereicht wird.

WAS SIND „ANGEMESSENE MITTEL“?
Diese sind nicht näher bestimmt. Hier 
müssen die Interessen der Jugendlichen 
mit denen anderer Bevölkerungsteile 
abgewogen werden. Einfach gesagt: In 
reichen Gemeinden mit vielen Jugend-
lichen werden diese Mittel höher ausfal-
len, als in ärmeren Gemeinden. Da dies 
jedoch im Zuge der Haushaltsplanungen 
geschehen muss, kann die Entscheidung 
jederzeit nachvollzogen werden. 

Geregelt ist auch, dass Jugendlichen nicht 
durch komplizierte Mittelabruf- und Nach-
weisregelungen einer öffentlichen Ver-
waltung das Leben schwer gemacht wer-
den darf. Ein Nachweis in einfacher Form 
heißt: Quittung aufbewahren und alle Ein-
nahmen und Ausgaben so auflisten, dass 
in jedem Einzelfall jederzeit gezeigt wer-
den kann, dass die Ausgabe durch berech-
tigte Personen und im Rahmen des zuvor 
Vereinbarten getätigt wurde. Ob z.B. Aus-
gaben für eine Party von Jugendlichen für 
Jugendliche aus den Mitteln finanziert wer-
den kann, sollte in der Geschäftsordnung 
oder an anderer Stelle klar geregelt sein.

Offen ist aus den Formulierungen noch, 
ob Vertreter*innen der Jugendlichen 
die Mittel auch über ein eigenes Konto 
bewirtschaften können. In der Praxis dürf-
te dies zumeist über eine Geschäftsstelle 
abgewickelt werden, wo beispielsweise 
ein*e Jugendreferent*in Ausgaben anwei-
sen kann.
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Der § 41 a der Gemeindeordnung Baden-Württemberg regelt die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik von Städten und Gemeinden 
in Baden-Württemberg. Zum 01.12.2015 traten weitreichende Änderungen in Kraft, 
die die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik 
deutlich stärken. Die Änderungen stehen im Zusammenhang mit der grundlegenden 
Überarbeitung  der Landesverfassung sowie der Gemeindeordnung als die „Verfassung 
für die Kommunen“.

Die Infos gibt‘s auch im Landesjugendring-Wiki:  
www.wiki.ljrbw.de/index.php?title=§41a_der_Gemeindeordnung_BW
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